
 
a) Aufstellung des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 54 „Gewerbe- und Büropark Rheinbach Nr. 

54 „Gewerbe- und Büropark Rheinbach Nord II“ IV. Änderung - Bereich Gutenbergstraße 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

 
Der Bebauungsplan Rheinbach Nr. 54 „Gewerbe- und Büropark Rheinbach Nord II“ 
IV. Änderung  
– Bereich Gutenbergstraße wird gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch zur Aufstellung beschlossen. 
Das Plangebiet der IV. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 umfasst eine ca. 1,07 ha große 
Fläche zwischen dem begrünten Böschungsstreifen der Autobahn A 61 und der 
Gutenbergstraße. Im Norden und Süden wird das Plangebiet durch bereits bebaute 
Grundstücke begrenzt. Nach Südosten erstreckt sich das Plangebiet bis an das 
Landschaftsschutzgebiet des Eulenbachs mit seinem bachbegleitenden Gehölzsaum. Der 
Geltungsbereich der IV. Änderung umfasst die Grundstücke Gemarkung Rheinbach, Flur 8, 
Nr. 250 (teilweise), 253, 254, 255, 256, sowie 127( teilweise), 192 und 130 (teilweise). 
 

 


